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Kriterien der Leistungsbeurteilung Ernährungsökologie 
2014/15 

Gemäß BGBl. 371/1974, zuletzt geändert durch BGBl. 35/1997 Leistungsbeurteilungsverordnung 

 
Zur Beurteilung der individuellen Leistungen werden die im Folgenden angeführten Kriterien in 
Betracht gezogen. Jedes Kriterium wird gleich gewichtet und hat somit gleiche Relevanz bei der 
Notengebung.  

Mitarbeit im Unterricht 

 
 Konstruktive Beteiligung am Unterrichtsgespräch 
 Sinnvolle Wortmeldungen und Fragestellungen 
 Kritische Auseinandersetzungen mit Quellen und deren Interpretation 
 Aktive Teilnahme an Partner- und Gruppenarbeiten, Diskussionen 
 Fächerübergreifendes Denken 
 Selbständiges Erarbeiten neuer Inhalte 
 Impulsfrage zur Wiederholung der letzten Unterrichtseinheit 
 Ordentliche Arbeitshaltung und Verfügbarkeit von Arbeitsmaterialien und Unterlagen für die 

Stunde sowie das Führen einer Mappe 

Schriftliche Leistungsfeststellungen 

 
Laut Schulunterrichtsgesetz sind max. 80 Minuten pro Semester für schriftliche 
Leistungsfeststellungen (Tests) möglich. Die Benotung erfolgt anhand eines Punktesystems. 
Hausübungen zur Sicherung des Unterrichtsertrages in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit.  
 
Frage des Monats: Ausführliche Bearbeitung mittels Fachliteratur nach den Kriterien des 
wissenschaftlichen Arbeitens. 

Soziale Kompetenz 

 
 Einhalten von Vereinbarungen und Terminen – verlässliche und pünktliche Abgabe von 

Hausübungen: nicht zum vereinbarten Termin abgegebene Hausübungen, nicht gehaltene 
Kurzbeiträge (Referate) etc. gelten als nicht erbracht. Im Krankheitsfall sollte das Erforderliche 
unaufgefordert so bald als möglich (max. eine Woche nach Gesundung) nachgebracht 
werden.  

 Arbeitseinsatz bei Gruppenarbeiten 
 Teamfähigkeit 
 Gesprächskultur 

Mündliche Prüfungen 

Sind gegebenenfalls auf Antrag der Schülerin/des Schülers zur Verbesserung einer Note einmal pro 
Semester oder durch Festsetzung vom Lehrer möglich. Die Terminfixierung sollte 3 Unterrichtstage 
vor dem Prüfungstermin erfolgen.  
Für die einzelnen Leistungen gilt folgender Punkteschlüssel: 

Sehr Gut: ab 92 % 
Gut: ab 80 % 

Befriedigend: ab 62 % 
Genügend: ab 51 % 

 
Die gesamten Punkte werden im Semester gesammelt und anhand der Gesamtpunktezahl für alle 
Leistungen die Note ermittelt, wobei die zuletzt erbrachten Leistungen stärker ins Gewicht fallen.  
 

 
Die Mitarbeit wird mit 40 % und alle schriftliche Arbeiten mit 60 % bewertet! 
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